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Regeste
Unentgeltliche Verbeiständung
Erwägungen
E. 2
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B.____ auferlegt.
E. 3
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B.____ hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor Kantonsgericht eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'584.05 (inkl. Auslagen und 7.7% MWST) auszurichten. Präsidentin Gerichtsschreiber
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